
S a t z u n g

GBOE - Gesellschaft für 
Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung 

in der Evangelischen Kirche in Deutschland

1.  Name

Der  Zusammenschluss  der  Einrichtungen  für  Gemeindeberatung/ 
Organisationsentwicklung im Bereich der EKD trägt den Namen „GBOE 
-  Gesellschaft für Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung in 
der Evangelischen Kirche in Deutschland.“

Die „GBOE -  Gesellschaft  für  Gemeindeberatung und Organisations-
entwicklung in  der  Evangelischen Kirche in  Deutschland“  ist  wie ein 
nicht rechtsfähiger Verein organisiert.

2.  Zweck

Die GBOE fördert Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung im 
Bereich der EKD. Das wird verwirklicht insbesondere durch

• Pflege  und  Weiterentwicklung  der  „Standards  für  die 
Gemeindeberatung/ Organisationsentwicklung“ 

• Umsetzung und Controlling der Standards
• Gegenseitige Beratung und Unterstützung (auch organisatorisch)
• Erfahrungsaustausch
• Kontakt zur EKD und zu Landeskirchen
• Kontakt zu Einrichtungen für Gemeindeberatung/ Organisations-

entwicklungen, die der ACK angehören.
• Kontakt zu nichtkirchlichen Organisationsberatungseinrichtungen
• Öffentlichkeitsarbeit
• Förderung  von  Fortbildung  und  Fachtagungen  (z.B.  DACH-

Tagungen)

Daneben bietet die GBOE den kirchlichen Einrichtungen für Gemeinde-
beratung/ Organisationsentwicklung einen Rahmen, um zu Absprachen 
zu kommen in 

• fachlichen
• organisatorischen und 
• ausbildungsbezogenen Fragen.

 
3.  Zusammensetzung

Die  landeskirchlichen  Einrichtungen  für  Gemeindeberatung/Organisa-
tionsentwicklung  entsenden  jeweils  bis  zu  zwei  Delegierte  in  die 
„Gesellschaft  für  Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung in 
der  Evangelischen  Kirche  in  Deutschland.“  Voraussetzung  für  eine 
stimmberechtigte Mitarbeit in der Gesellschaft ist die Anerkennung der 
„Standards für die Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung“ durch 
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die  jeweilige  Einrichtung.  Die  Delegierten  sind  in  der  entsendenden 
Einrichtung als Berater/innen tätig.

4.  Beitrag

Die entsendenden Einrichtungen zahlen einen regelmäßigen Beitrag für 
entstehende  Kosten  (z.B.  Treffen  des  Vorstandes,  Öffentlichkeits-
arbeit) und die finanzielle Unterstützung von Fortbildungen und Fach-
tagungen  in  Zusammenarbeit  mit  der  DACH-Tagung.  Die  Höhe  des 
Beitrags wird von der Delegiertenversammlung festlegt.

5.  Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind
• die Delegiertenversammlung und
• der Vorstand.

6.  Aufgaben der Delegiertenversammlung

Die  Delegiertenversammlung  ist  das  oberste  Leitungs-  und 
Entscheidungsorgan der GBOE. Sie beschließt über Grundsatzfragen 
im Rahmen der Satzung. Ihre Aufgaben sind im Besonderen:

• Wahl und Abberufung des Vorstandes
• Satzungsänderung  mit  einer  Mehrheit  von  drei  Viertel  der 

anwesenden Delegierten
• Entlastung des Vorstandes
• Wahl  von  zwei  Kassenprüfern,  die  nicht  dem  Vorstand 

angehören dürfen
• Entgegennahme des jährlichen Kassenprüfberichts
• Festlegung der Beiträge (siehe Punkt 4)
• Entscheidung über den Beitritt  neuer landeskirchlicher Einrich-

tungen für Gemeindeberatung/ Organisationsentwicklung
• Entscheidung über Auflösung der Konferenz.

7.  Tagungen der Delegiertenversammlung

Die  Delegiertenversammlung  tritt  mindestens  einmal  im  Jahr 
zusammen. Sie muss darüber hinaus tagen, wenn der Vorstand oder 
mindestens 25% der Delegierten schriftlich unter Angabe der Gründe 
und des Zweckes die Einberufung verlangen.

Die  Delegiertenversammlung  wird  vom  Vorstand  schriftlich  unter 
Angabe  der  Tagesordnung  mindestens  21  Tage  vor  dem  Termin 
einberufen. Weitere Tagesordnungspunkte können über den Vorstand 
bis eine Woche vor dem Versammlungstermin eingebracht werden.
 
Die Delegiertenversammlung ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß 
eingeladen wurde.  Sie  entscheidet  mit  der  Mehrheit  der  auf  Ja oder 
Nein  lautenden  Stimmen  der  Anwesenden.  Beschlussfassung  bzw. 
Wahlen können per Akklamation, in offener oder geheimer Abstimmung 
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erfolgen. Beantragt ein/e Delegierte/r  geheime Abstimmung, so muss 
dem Antrag stattgegeben werden.

Von den Delegiertenversammlungen wird ein Protokoll angefertigt, das 
allen Delegierten zugänglich gemacht wird.

Zu den Tagungen können Gäste eingeladen werden.

8.  Zusammensetzung und Amtszeit des Vorstandes

Der Vorstand besteht aus folgenden Mitgliedern:
• Vorsitzender bzw. Vorsitzende
• Stellvertretender Vorsitzender bzw. stellvertretende Vorsitzende
• Kassenwart bzw. Kassenwartin
• bis zu zwei Beisitzern/Beisitzerinnen

Die Mitglieder des Vorstandes werden jeweils für drei Jahre gewählt. 
Wiederwahl ist möglich. Die Vorstandsmitglieder bleiben bis zur Wahl 
ihrer  Nachfolger  im Amt.  Sie  sind  ehrenamtlich  tätig,  bare  Auslagen 
können erstattet werden. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

9.  Aufgaben des Vorstandes

Die Aufgaben des Vorstandes sind vor allem:
• Vertretung der GBOE nach innen und außen
• Geschäftsführung
• Kassenführung 
• Einberufung der Delegiertenversammlungen
• Verantwortung für  die  Durchführung der  Aufgaben gemäß der 

Satzung und den Beschlüssen der Delegiertenversammlung
• Pflege  und  Weiterentwicklung der  Qualitätsstandards  und  ihre 

Überprüfung und Umsetzung.

10.  Auflösung der GBOE

Die GBOE wird aufgelöst wenn die Delegiertenversammlung dieses mit 
einer Mehrheit von 75% der anwesenden Delegierten beschließt.

Das Vermögen der GBOE wird dann einer oder mehreren als gemein-
nützig anerkannten kirchlichen Organisationen zur Verfügung gestellt, 
die ihrerseits Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung fördern. 
Im Einzelnen entscheidet hierüber die Delegiertenversammlung.

Wuppertal
13. Februar 2008

3


